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An die  
Mitglieder des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Verkehr 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der 
Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
 
Auskunft erteilt: 
Frau Spangenberg 
Tel. 05 61/7 87-12 25 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: 
Elisabeth.Spangenberg@stadt-
kassel.de 
 
Kassel, 16.03.2009 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 32. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr lade 
ich ein für 
 

Donnerstag, 26.03.2009, 17.00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II / 40 „Ortelsburger Straße“ 
(ehemalige Landesfeuerwehrschule) 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Witte 

1. 

- 101.16.1234 -    
 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „Samuel-Beckett-Anlage“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Witte 

2. 

- 101.16.1236 -    
 

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet 
Fuldaaue (Fuldaauen-Ordnung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Witte 

3. 

- 101.16.1239 -   
(gleichzeitig im Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und 
Gleichstellung) 
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Zuschüsse bei Sanierung von Privathäusern 
Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter André Lippert 

4. 

- 101.16.1226 -    
 

Park & Ride-Parkplätze in Kassel 
Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter André Lippert 

5. 

- 101.16.1227 -    
 

Bericht über den Verfahrensstand Hallenbadneubau 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 

6. 

- 101.16.1228 -    
 

Platzumbenennung in Universitätsplatz 
Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter André Lippert 

7. 

- 101.16.1252 -    
 

Umfang der Beteiligung beim Umbau der Friedrich-Ebert-Straße 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 

8. 

- 101.16.1254 -    
 

Fußgängerüberweg zwischen Gericht und Kino einrichten 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 

9. 

- 101.16.1255 -    
 

Fuldaaue - Nutzung durch Vereine baurechtlich absichern 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 

10. 

- 101.16.1256 -    
 

Bericht zur Entwicklungsplanung des GWG-Gebäudebestandes 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 

11. 

- 101.16.1258 -    
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Alfons Spitzenberg 
Vorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Verkehr 

documenta-Stadt
 
Kassel, 27.03.2009 

  

Niederschrift 
 

über die 32. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr 

am Donnerstag, 26.03.2009, 17.00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 
 

 
Anwesende:   Siehe Anwesenheitsliste 
    (Bestandteil der Niederschrift) 
 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II / 40 „Ortelsburger Straße“ 
(ehemalige Landesfeuerwehrschule) 
(Aufstellungsbeschluss) 

101.16.1234 

 
 

2. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „Samuel-Beckett-
Anlage“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 
Satzung) 

101.16.1236 

 
 

3. Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet 
Fuldaaue (Fuldaauen-Ordnung) 

101.16.1239 

 
 

4. Zuschüsse bei Sanierung von Privathäusern 101.16.1226 
 
 

5. Park & Ride-Parkplätze in Kassel 101.16.1227 
 
 

6. Bericht über den Verfahrensstand Hallenbadneubau 101.16.1228 
 
 

7. Platzumbenennung in Universitätsplatz 101.16.1252 
 
 

8. Umfang der Beteiligung beim Umbau der Friedrich-Ebert-Straße 101.16.1254 
 
 

9. Fußgängerüberweg zwischen Gericht und Kino einrichten 101.16.1255 
 
 

10. Fuldaaue - Nutzung durch Vereine baurechtlich absichern 101.16.1256 
 
 

11. Bericht zur Entwicklungsplanung des GWG-Gebäudebestandes 101.16.1258 
 

 
Vorsitzender Spitzenberg eröffnet die mit der Einladung vom 16.03.2009 
ordnungsgemäß einberufene 32. öffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Verkehr, begrüßt die Anwesenden und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. 
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Zur Tagesordnung 
 
Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen, so dass 
Vorsitzender Spitzenberg die Tagesordnung in der vorliegenden Form feststellt. 
 
 
 
 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II / 40 „Ortelsburger Straße“ 
(ehemalige Landesfeuerwehrschule) 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1234 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für das Gebiet der ehemaligen Landesfeuerwehrschule an der Ortelsburger 
Straße/Ecke Sternbergstraße und das angrenzende Schulgrundstück soll ein 
Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. 
 
Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung von Wohnbauland und die Standortsicherung für die vorhandene 
Schulnutzung zu schaffen. 
 
Das Verfahren wird gem. § 13 a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 
ohne Umweltbericht durchgeführt.“ 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II / 
40 „Ortelsburger Straße“ (ehemalige Landesfeuerwehrschule) 
(Aufstellungsbeschluss), 101.16.1234, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Rudolph 
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2. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „Samuel-Beckett-Anlage“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1236 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 "Samuel-Beckett-Anlage" wird 
zugestimmt. 
 
Die Behandlung der Anregungen und Bedenken gemäß Ziffer 1 - 9 wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
Die Begründung wird wie folgt geändert: 
- In Kapitel 3.1 wird der Text „Flächennutzungsplan“ aktualisiert. 
- In Kapitel 3.3 wird ein Absatz zum Thema „Grundwasserschutz“ eingefügt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 "Samuel-Beckett-Anlage" wird 
nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 
II/33 „Samuel-Beckett-Anlage“ (Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung), 101.16.1236, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kieselbach 
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3. Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet Fuldaaue 
(Fuldaauen-Ordnung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1239 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 
Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet Fuldaaue 
(Fuldaauen-Ordnung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage 
ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
 
 
Stadtverordneter Kieselbach gibt für die CDU-Fraktion folgendes zu Protokoll: 
 

„Die CDU-Fraktion hätte sich gewünscht, dass die zusätzlichen Regelungen 
eingeflossen wären. Da die CDU-Fraktion jedoch eine Regelung über die 
Sicherheit und Ordnung in der Fuldaaue gewährleistet haben möchte, stimmt sie 
daher dem Antrag des Magistrats zu.“ 

 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Gefahrenabwehrverordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Naherholungsgebiet Fuldaaue (Fuldaauen-Ordnung), 101.16.1239, wird 
zugestimmt. 
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Stadtverordneter Kieselbach, CDU-Fraktion, bringt im Rahmen der Aussprache 
nachfolgenden Änderungsantrag ein und weist darauf hin, dass der heute 
eingebrachte Änderungsantrag im § 5 Abs. 3 gegenüber dem im Ausschuss für 
Sicherheit, Recht, Integration und Gleichstellung am 19.03.2009 von der CDU-Fraktion 
eingebrachten Änderungsantrag eine nochmalige Änderung erfahren hat. 
 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet Fuldaaue 
(Fuldaauen-Ordnung) wird wie folgt ergänzt: 
 

§ 5 
Verbote 

 
(1) Das Reiten ist nicht gestattet. 
 
(2) Das Campieren zum Zwecke von Übernachtungen ist nicht 
 gestattet. 
 
(3) Das Konsumieren von alkoholischen Getränken außerhalb 
 der Lokalbereiche ist nicht gestattet. 
 
… 

§ 9 
Lagerfeuer und Grillen 

 
Das Entzünden von offenen Feuern ist verboten. Grillen ist nur außerhalb des 
Uferbereichs jenseits des jeweils ersten Landweges und nur an den dafür 
ausgewiesenen Grillstellen erlaubt; … 
 
… 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
… 
 
5. entgegen § 5 Abs. 3 im Gebiet der Fuldaaue alkoholische 
 Getränke konsumiert; 
 
… 
 
10. entgegen § 9 offenes Feuer entzündet, innerhalb des Uferbereichs, 
  außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen oder auf anderen als  
 handelsüblichen Geräten grillt, oder wer Glut und Ascherückstände 
 nicht sorgfältig löscht und beseitigt; 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: CDU 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Antrag des Magistrats  
betr. Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet Fuldaaue 
(Fuldaauen-Ordnung), 101.16.1239, wird abgelehnt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Beig 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zuschüsse bei Sanierung von Privathäusern 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.16.1226 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche eigene Unterstützung bietet die Stadt Kassel privaten Eigentümern, 
wenn diese ihre Häuser sanieren wollen? 

 
2. Kommen die Eigentümer auf die Stadt zu oder nimmt die Stadt auch von sich 

aus Kontakt zu den Eigentümern auf? 
 

3. Ist der von der Stadt Kassel im Haushaltsjahr veranschlagte Betrag gedeckelt? 
 

4. Welchen finanziellen Umfang hat die Hilfe im Jahr 2008 gehabt? 
 

5. Welche Höhe wird er voraussichtlich im Jahr 2009 haben? 
 

6. Welche darüber hinaus gehenden Bundes- oder Landesprogramme gibt es und 
welche Zielrichtung verfolgen diese? 
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Vorsitzender Spitzenberg stellt fest, dass die schriftliche Antwort des Magistrats den 
Ausschussmitgliedern mit der Einladung zugegangen ist. 
Stadtbaurat Witte beantwortet noch offene Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Vorsitzender Spitzenberg stellt fest, dass der Tagesordnungspunkt erledigt ist. 
 
 
Die Anfrage ist von Stadtbaurat Witte beantwortet. 
 
 
 
 
 
 

5. Park & Ride-Parkplätze in Kassel 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.16.1227 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele Park&Ride Parkplätze gibt es im Kasseler Stadtgebiet/am Stadtrand 
und wo befinden sie sich? 

 
2. Wie hoch ist die Auslastung dieser Parkplätze im Einzelnen (%-Zahlen 

ausreichend)? 
 

3. In welchen Abständen erfolgt eine Prüfung der Auslastung? 
 

4. Sind diese Parkplätze kostenpflichtig oder gebührenfrei zu nutzen? 
 

5. Auf welche Art und Weise wird für die Nutzung dieser Plätze geworben und so 
diese Möglichkeit der Bevölkerung, auch aus dem Umland, bekannt gemacht? 

 
 
Stadtbaurat Witte beantwortet die Anfrage der FDP-Fraktion. 
 
Nach kurzer Aussprache erklärt Vorsitzender Spitzenberg die Anfrage für erledigt. 
 
 
Die Anfrage ist von Stadtbaurat Witte beantwortet. 
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6. Bericht über den Verfahrensstand Hallenbadneubau 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1228 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, vor Eröffnung des Ausschreibungsverfahrens für 
einen Hallenbadneubau am Auedamm im Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Verkehr über den Stand der Planung zu berichten. 
 
Insbesondere ist zu folgenden Punkten zu berichten: 
 

1. Baugrunduntersuchung am geplanten Standort, notwendige Maßnahmen 
zur Gründung und Auftriebssicherung, sowie die zu erwartenden 
Mehrkosten für diese Maßnahmen 

2. Maßnahmen zur Hochwassersicherung sowie die Kostenschätzung für die 
Hochwassersicherung 

3. Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung des Standorts, insbesondere 
durch den ÖPNV und die zu erwartenden Kosten 

 
 
 
 
Im Rahmen der Aussprache bringt Stadtverordneter Merz für die SPD-Fraktion 
nachfolgenden Änderungsantrag ein: 
 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG wird wie folgt geändert: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen über den Stand der Planung für einen Badneubau am 
Auedamm zu berichten. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP 
Ablehnung: Kasseler Linke.ASG 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum  Antrag der Fraktion 
Kasseler Linke.ASG betr. Bericht über den Verfahrensstand 
Hallenbadneubau, 101.16.1228, wird zugestimmt. 

 
 
 
 
 

 Durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderter Antrag der 
Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen über den Stand der Planung für einen Badneubau am 
Auedamm zu berichten. 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag der 
Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Bericht über den Verfahrensstand 
Hallenbadneubau, 101.16.1228, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Domes 
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7. Platzumbenennung in Universitätsplatz 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.16.1252 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, den Ortsbeiräten der Stadtteile Nord-Holland 
und Wesertor den Vorschlag zur Entscheidung zu unterbreiten, den 
Holländischen Platz in „Universitätsplatz“ umzubenennen. 

 
 
 
Stadtverordneter Lippert begründet den Antrag der FDP-Fraktion und es schließt sich 
eine ausführliche Aussprache an. 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: FDP 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Enthaltung: -- 
den 
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Platzumbenennung in 
Universitätsplatz, 101.16.1252, wird abgelehnt. 

 
 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Lippert 
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8. Umfang der Beteiligung beim Umbau der Friedrich-Ebert-Straße 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1254 - 

 
Anfrage 
 

Beabsichtigt der Magistrat die weiteren ausgearbeiteten Planungsalternativen 
der Öffentlichkeit zugängig zu machen? 
 
Ist eine aufbereitete Ausstellung der Planvarianten an einem öffentlich 
zugängigen Ort geplant? 
 
Wie soll der Umbau Planungsrechtlich abgesichert werden? 
 
Wie sieht die Zeitplanung bis zur Bauvollendung aus? 

 
 
Stadtverordneter Domes begründet die Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG, die 
anschließend von Stadtbaurat Witte beantwortet wird. 
 
Nach ausführlicher Aussprache stellt Vorsitzender Spitzenberg fest, dass die Anfrage 
erledigt ist. 
 
Die Anfrage ist von Stadtbaurat Witte beantwortet. 
 
 
 
 
 
 

9. Fußgängerüberweg zwischen Gericht und Kino einrichten 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1255 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt,  
 
In der Frankfurter Strasse wird zwischen den Gerichtsgebäuden und dem Kino 
ein ampelgesicherter Fußgängerüberweg eingerichtet. 
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Im Rahmen der Aussprache bringt Stadtverordneter Rudolph folgenden 
Änderungsantrag der SPD-Fraktion ein: 
 
 
 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG wird wie folgt geändert: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, in der Frankfurter Strasse wird zwischen den 
Gerichtsgebäuden und dem Kino ein ampelgesicherter Fußgängerüberweg 
eingerichtet. 
 
Dies soll im Zusammenhang mit dem Umbau der Kreuzung Trompete 
geschehen. Die Schaltung einer grünen Welle bis zum Friedrichsplatz 
und die Sicherheit bei der Tiefgaragenausfahrt soll gewährleistet sein. 

 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den 
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag der Fraktion 
Kasseler Linke.ASG betr. Fußgängerüberweg zwischen Gericht und Kino 
einrichten, 101.16.1255, wird zugestimmt. 
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 Durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderter Antrag der 
Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, in der Frankfurter Strasse wird zwischen den 
Gerichtsgebäuden und dem Kino ein ampelgesicherter Fußgängerüberweg 
eingerichtet. 
 
Dies soll im Zusammenhang mit dem Umbau der Kreuzung Trompete 
geschehen. Die Schaltung einer grünen Welle bis zum Friedrichsplatz 
und die Sicherheit bei der Tiefgaragenausfahrt soll gewährleistet sein. 

 
 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag der 
Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Fußgängerüberweg zwischen Gericht 
und Kino einrichten, 101.16.1255, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Merz 
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10. Fuldaaue - Nutzung durch Vereine baurechtlich absichern 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1256 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, 
 
Die Planungsziele für den Bereich zwischen Auedamm und Fulda baurechtlich 
abzusichern. 
Folgende Ziele sind insbesondere zu berücksichtigen: 
− Sicherung und angemessene Erweiterung der Rudervereinsgebäude am 

Hangfuß des Auedamms 
− Freihaltung des Streifens zwischen den bestehenden Gebäuden und der 

Fulda von baulicher Nutzung aus landschaftsplanerischen und 
naturschutzfachlichen Gründen und des Hochwasserschutzes 

− Sicherstellung der Beteiligung der Gremien, Träger Öffentlicher Belange 
(TÖB) und BürgerInnen 

 
 
 
Stadtverordneter Domes begründet den Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG. 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst nach erfolgter Aussprache bei 
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Fuldaaue - Nutzung 
durch Vereine baurechtlich absichern, 101.16.1256, wird abgelehnt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kalb 
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11. Bericht zur Entwicklungsplanung des GWG-Gebäudebestandes 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1258 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, 
 
Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr in einer Sitzung vor der 
Sommerpause 2009 über die Entwicklungsplanung des GWG-Gebäudebestands 
zu berichten. 
 
Insbesondere soll berichtet werden über: 
 
− die Sanierungsplanung mit den Zielen, der zeitlichen Umsetzung und der 

Finanzierung 
− das angestrebte Mietpreisniveau für die unterschiedlichen Standorte unter 

Berücksichtigung des Gebäudestandards 
− die angestrebte Sozialstruktur 
− Nutzungsqualität der Außenanlagen und infrastrukturelle Sozialangebote 

wie z.B. Mietergärten, Stadtteils-/ Mietertreffs, Mieterberäte, Sicherung bzw. 
Schaffung von wohnortnahen Versorgungsangeboten wie Kitas, 
Jugendeinrichtungen, Unterstützungsangebote für Ältere für ein langes 
Leben in der eigenen Wohnung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG, FDP 
Ablehnung: CDU 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Bericht zur 
Entwicklungsplanung des GWG-Gebäudebestandes, 101.16.1258, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Rönz 
 
 
Ende der Sitzung: 18.30 Uhr 
 
 
 
Alfons Spitzenberg Elisabeth Spangenberg 
Vorsitzender Schriftführerin 
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Magistrat 
-VI-/-63- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1234 

documenta-Stadt
 
Kassel, 23.02.2009 

 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II / 40 „Ortelsburger Straße“ 
(ehemalige Landesfeuerwehrschule) 
(Aufstellungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für das Gebiet der ehemaligen Landesfeuerwehrschule an der Ortelsburger 
Straße/Ecke Sternbergstraße und das angrenzende Schulgrundstück soll ein 
Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. 
 
Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung von Wohnbauland und die Standortsicherung für die vorhandene 
Schulnutzung zu schaffen. 
 
Das Verfahren wird gem. § 13 a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 
ohne Umweltbericht durchgeführt.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
29.01.2009 und 23.02.2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und ein Übersichtsplan mit Abgrenzung des 
Geltungsbereichs (Anlage 2) sind als Anlagen beigefügt. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung und Bauaufsicht Anlage 1 
�Ortelsburger Anlage1 
 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/40 „Ortelsburger Straße“ Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/40 „Ortelsburger Straße“ Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/40 „Ortelsburger Straße“ Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/40 „Ortelsburger Straße“     
((((eeeehemalige Landesfeuerwehrschulehemalige Landesfeuerwehrschulehemalige Landesfeuerwehrschulehemalige Landesfeuerwehrschule) 
(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)    
 
 
 

E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
 
Nach Aufgabe der ehemaligen Landesfeuerwehrschule an diesem innerstädtischen 
Standort in Wehlheiden soll die brachgefallene ca.16.300 qm große Fläche als 
Wohnbauland gemäß des vom Magistrat der Stadt Kassel am 20.06.2005 beschlos-
senen Wohnbauflächenentwicklungsprogramm planungsrechtlich gesichert wer-
den. 
 
Der Flächenteil mit den bestehenden Schulgebäuden im nord-östlichen Bereich mit 
ca. 7.000 qm ist aus der Gesamtfläche herausparzelliert und 2007 vom Land Hessen 
an das Diakonische  Werk  in Kurhessen-Waldeck e.V. veräußert worden, das hier 
eine Fachschule für Sozialpädagogik (Ev. Fröbelseminar) unterhält.  Dieser Schul-
standort soll mit möglichen Erweiterungsflächen ebenfalls planungsrechtlich gesi-
chert werden. 
 
Der Flächennutzungsplan ist bereits am 17.03.2001 hinsichtlich dieser Zweckbe-
stimmungen geändert worden. 
 
Aufgrund der Eigentums- und Rechtsfragen ist die Wohnbauentwicklung nur in ei-
nem engen Zusammenwirken zwischen Stadt und Land möglich. Es ist beabsichtigt, 
die Flächen in einem konzeptionell und realisierungsorientiert einheitlichen Vor-
gehen zu entwickeln. Bereits gegenwärtig ist erkennbar, dass ohne Ordnungsmaß-
nahmen in einer beachtlichen Höhe hinsichtlich der Anpassung der Topographie 
und der Entsorgung von verunreinigten Böden keine bebauungsfähigen Grundstü-
cke entwickelt werden können. 
 
 
 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
 
Kassel, 12.01.2009 





Magistrat 
-VI-/-63- 
 

 
Vorlage-Nr. 101.16.1236 

documenta-Stadt
 
Kassel, 23.02.2009 

 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „Samuel-Beckett-Anlage“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 "Samuel-Beckett-Anlage" wird 
zugestimmt. 
 
Die Behandlung der Anregungen und Bedenken gemäß Ziffer 1 - 9 wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
Die Begründung wird wie folgt geändert: 
- In Kapitel 3.1 wird der Text „Flächennutzungsplan“ aktualisiert. 
- In Kapitel 3.3 wird ein Absatz zum Thema „Grundwasserschutz“ eingefügt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 "Samuel-Beckett-Anlage" wird 
nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
Begründung: 
 
Der Ortsbeirat West hat der Vorlage in seiner Sitzung am 14.01.2009 zugestimmt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
29.01.2009 und 23.02.2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), 
die Begründung (Anlage 3) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 
Bebauungsplanes (Anlage 4) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 





Stadtplanung und Bauaufsicht Anlage 2 
 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „SamuelBebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „SamuelBebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „SamuelBebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/33 „Samuel----BeckettBeckettBeckettBeckett----Anlage“Anlage“Anlage“Anlage“    
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)    
 
 
 
 
AAAA    Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB     
    mit Schreiben vomit Schreiben vomit Schreiben vomit Schreiben vom 05.06.2003m 05.06.2003m 05.06.2003m 05.06.2003    
 
Es sind keine Bedenken vorgebracht worden, die nicht in einem der nachfolgenden 
Verfahrensschritte behandelt worden sind (siehe Punkte B bis F). 
 
 
 
BBBB    Offenlage gemäß § 3(2)Satz1 BauGB vom 10.05. Offenlage gemäß § 3(2)Satz1 BauGB vom 10.05. Offenlage gemäß § 3(2)Satz1 BauGB vom 10.05. Offenlage gemäß § 3(2)Satz1 BauGB vom 10.05. ---- 11.06.2004 11.06.2004 11.06.2004 11.06.2004    
 
Ziffer 1Ziffer 1Ziffer 1Ziffer 1    Schreiben vom 13.05.2004Schreiben vom 13.05.2004Schreiben vom 13.05.2004Schreiben vom 13.05.2004 mit Hinweis mit Hinweis mit Hinweis mit Hinweis    
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Das Schreiben ist im Rahmen der erneuten Offenlage durch Schreiben vom 
11.11.2008 ohne Bedenken und Hinweise ersetzt worden. 
 
 
Ziffer 2Ziffer 2Ziffer 2Ziffer 2    Schreiben vom 19.05.2004 mit BedenkenSchreiben vom 19.05.2004 mit BedenkenSchreiben vom 19.05.2004 mit BedenkenSchreiben vom 19.05.2004 mit Bedenken    
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Die geltend gemachten Bedenken sind mit Schreiben des Hessischen Immobilien-
managements vom 14.07.2004 zurückgezogen worden. Die Belange wurden im üb-
rigen zwischenzeitlich einvernehmlich geklärt. 
 
 
Ziffer 3Ziffer 3Ziffer 3Ziffer 3    Schreiben vom 19.05.2008 mit HinweisenSchreiben vom 19.05.2008 mit HinweisenSchreiben vom 19.05.2008 mit HinweisenSchreiben vom 19.05.2008 mit Hinweisen    
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Das Schreiben ist im Rahmen der erneuten Trägerbeteiligung durch Schreiben vom 
08.12.2008 ersetzt worden. (siehe Ziffer 9) 
 
Ziffer 4Ziffer 4Ziffer 4Ziffer 4    Schreiben vom 08.06.2004 mit Hinweis:Schreiben vom 08.06.2004 mit Hinweis:Schreiben vom 08.06.2004 mit Hinweis:Schreiben vom 08.06.2004 mit Hinweis:    
Im Bebauungsplan soll festgesetzt werden, dass mindestens 25 % der neu Woh-
nungen, die neu gebaut werden, barrierefrei sein müssen. 
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Dem Vorschlag soll nicht gefolgt werden, da eine verbindliche Festsetzung eine zu 
weitgehende und an diesem Standort gar nicht erforderliche Festlegung für po-
tenzielle Bauwillige darstellt. Die Erfahrung der ersten Bauprojekte zeigt zudem, 
dass hier Gebäude vollständig barrierefrei errichtet werden.  
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CCCC    Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 
BauGB mit SchreBauGB mit SchreBauGB mit SchreBauGB mit Schreiiiiben vom 29.11.2007ben vom 29.11.2007ben vom 29.11.2007ben vom 29.11.2007    

 
 
Ziffer 5Ziffer 5Ziffer 5Ziffer 5    Schreiben vom 10.01.2008 mit Hinweis:Schreiben vom 10.01.2008 mit Hinweis:Schreiben vom 10.01.2008 mit Hinweis:Schreiben vom 10.01.2008 mit Hinweis:    
Der Geltungsbereich liegt in einer Schutzzone des Heilquellenschutzgebietes, es 
bestehen aber keine Bedenken. 
    
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Der Hinweis wird in die Begründung (Kap. 3.3) aufgenommen. 
 
 
Ziffer 6Ziffer 6Ziffer 6Ziffer 6    Schreiben vom 15.01.2008 mit HinweisenSchreiben vom 15.01.2008 mit HinweisenSchreiben vom 15.01.2008 mit HinweisenSchreiben vom 15.01.2008 mit Hinweisen    
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Das Schreiben ist im Rahmen der erneuten Trägerbeteiligung durch Schreiben vom 
08.12.2008 ersetzt worden. (siehe Ziffer 9) 
 
 
 
D D D D     Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.12.2007 Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.12.2007 Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.12.2007 Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.12.2007 ---- 18.01.2008 18.01.2008 18.01.2008 18.01.2008    
 
Ziffer 7Ziffer 7Ziffer 7Ziffer 7    Schreiben vom 31.12.2007 mit Bedenken:Schreiben vom 31.12.2007 mit Bedenken:Schreiben vom 31.12.2007 mit Bedenken:Schreiben vom 31.12.2007 mit Bedenken:    
a) Die festgesetzte Grundflächenzahl ist für das vorhandene Bestandsgebäude zu 
klein. 
b) Der Gebäudebestand ist nicht vollständig von der festgesetztenüberbaubaren 
Fläche erfasst. 
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Den Bedenken wird gefolgt, die Änderungen sind im Rahmen einer erneuten Of-
fenlage in den Plan aufgenommen worden. Die überbaubare Fläche wurde anhand 
der vorhandenen Plan- und Luftbildgrundlagen angepasst. Sofern vorhandene An-
bauten nicht innerhalb der überbaubaren Fläche liegen, haben diese Bestands-
schutz, Garagen sind als Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Fläche 
zulässig. 
 
 
 
E E E E     Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3)Satz1 

BauGB mit SchreBauGB mit SchreBauGB mit SchreBauGB mit Schreiiiiben vom 28.10.2008ben vom 28.10.2008ben vom 28.10.2008ben vom 28.10.2008    
 
Ziffer 8Ziffer 8Ziffer 8Ziffer 8    Schreiben vom 04.12.2008 mit Bedenken:Schreiben vom 04.12.2008 mit Bedenken:Schreiben vom 04.12.2008 mit Bedenken:Schreiben vom 04.12.2008 mit Bedenken:    
Der Einwender befürchtet, dass geplante Baumpflanzungen auf vorhandene 
Stromversorgungsleitungen gepflanzt werden. 
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Der Einwender zieht nach telefonischer Rücksprache am 16.12.2008 seine in Un-
kenntnis der örtlichen Situation formulierten Bedenken zurück. Aufgrund der lan-
gen Verfahrensdauer sind die Bäume bereits gepflanzt. Der Straßenausbau ist in 
enger Abstimmung mit dem Einwender erfolgt, alle Baumstandorte und Leitungs-
lagen sind dabei einvernehmlich abgestimmt worden. 
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Ziffer 9Ziffer 9Ziffer 9Ziffer 9    Schreiben vom 08.12.2008 mit Hinweis:Schreiben vom 08.12.2008 mit Hinweis:Schreiben vom 08.12.2008 mit Hinweis:Schreiben vom 08.12.2008 mit Hinweis:    
Der Verfahrensstand des Flächennutzungsplans hat sich inzwischen geändert, es 
wird empfohlen, die Begründung entsprechend zu aktualisieren. 
 
Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:Stellungnahme:    
Dem Hinweis wird gefolgt, die Begründung wird in Kap. 3.1 aktualisiert. 
 
 
 
FFFF    Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.Erneute Offenlage gemäß § 4a(3)Satz1 BauGB vom 10.11.2008 11.2008 11.2008 11.2008 ---- 12.12.2008 12.12.2008 12.12.2008 12.12.2008    
 
Es wurden keine Bedenken und Anregungen geltend gemacht. 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
 
Kassel, 18.12.2008 























































































Magistrat 
I / VI / - 30 -/ - 67 - 
 

 
Vorlage-Nr. 101.16.1239 

documenta-Stadt
 
Kassel, 25.02.2009 

 
 
 
Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet Fuldaaue (Fuldaauen-
Ordnung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Hilgen 
 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 
Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet Fuldaaue 
(Fuldaauen-Ordnung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage 
ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Fuldaaue mit dem Buga-See ist eines der wertvollen und intensiv genutzten 
städtischen Naherholungsgebiete. Wegen der zentralen Lage innerhalb des 
Stadtgebiets und der großen Nutzungsvielfalt wird die Anlage nicht nur gerne von 
den Einwohnern der Stadt, sondern auch von einer großen Zahl an Besuchern aus der 
Region genutzt. 
 
Mit der am 01.11.1988 in Kraft getretenen Polizeiverordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet 
Fuldaaue (Fuldaauen-Ordnung) war ein ordnungsrechtliches Instrumentarium 
geschaffen worden, das den zugelassenen Rahmen der Nutzung der Fuldaaue 
bestimmte und die Ahndung von Zuwiderhandlungen ermöglichte. Die Verordnung 
ist mit Ablauf des 31.10.2008 außer Kraft getreten. 
 
Damit das Naherholungsgebiet Fuldaaue auch zukünftig dem großen Nutzerkreis in 
der gleichen Qualität geboten und die im Hinblick auf den Landschafts-, Natur- und 
Artenschutz besonders sensiblen Bereiche erhalten werden können, wird der erneute 
Erlass einer Gefahrenabwehrverordnung für sinnvoll und erforderlich gehalten. 
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Inhaltlich sind die bewährten Vorschriften der ursprünglichen Fuldaauen-Ordnung im 
Wesentlichen beibehalten worden. Unverändert geblieben ist auch der räumliche 
Geltungsbereich der Verordnung. Um eine angemessene Ahndung der teilweise 
massiven Eingriffe in die hochwertigen Einrichtungen in der Fuldaaue zu 
ermöglichen, ist der Bußgeldrahmen für Ordnungswidrigkeiten von 250 € auf 5000 € 
erhöht worden. 
 
Die erforderliche Beteiligung der Ortsbeiräte Unterneustadt, Waldau und Südstadt 
hat stattgefunden. 
 
Der Vorlage beigefügt ist neben dem Verordnungstext (Anlage 1) eine 
Gegenüberstellung der alten Fassung der Fuldaauen-Ordnung und des 
Verordnungstextes nach Anlage 1 (Anlage 2). 
 
Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 09.02.2009 zugestimmt 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 
 



GEFAHRENABWEHRVERORDNUNG 
 

über die Aufrechterhaltung der  
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet  

Fuldaaue (Fuldaauen-Ordnung) 
 

vom  
 
 
Aufgrund § 51 Ziffer 10 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.11.2007 (GVBl I S. 757), §§ 71, 71a, 74, 77 des Hessischen Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14.01.2005 
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2007 (GVBl. I S. 634) und 
§ 9 Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden 
(HundeVO) vom 22.01.2003 (GVBl I S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
16.12.2008 (GVBl. I S. 1028) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 
in ihrer Sitzung am ……………folgende Gefahrenabwehrverordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Naherholungsgebiet 
Fuldaaue (Fuldaauen-Ordnung) beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Geländeplan, der Bestandteil 

dieser Fuldaauen-Ordnung ist. Seine Grenze wird ergänzend wie folgt 
beschrieben: 

 
Sie verläuft im Norden vom östlichen Fuldaufer in Höhe der Schwimmbadbrücke 
entlang des Fußweges in südöstlicher Richtung bis zur nördlichen Wegegabelung 
und von dort nach Osten bis zur Einmündung in den Waldauer Fußweg an seiner 
östlichen Seite entlang und anschließend in südlicher Richtung nördlich entlang 
des Bahndammes bis zur Damaschkestraße; im Südwesten entlang des östlichen 
Randes der Damaschkestraße bis zur Fulda; von dort im Westen entlang des 
östlichen Ufers der Fulda einschließlich der so genannten verlängerten 
Regattastrecke bis zur Schwimmbadbrücke. 

 
(2)  Die Fuldaauen-Ordnung gilt unbeschadet der Verordnung über die Zulassung des 

Gemeingebrauchs an den Gewässern im Bereich der Fuldaaue vom 18.07.1988. 
 
 

§ 2 
Allgemeine Verhaltensregeln 

 
Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, 
als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. 

- 2 - 
- 2 - 

 
§ 3 



Verunreinigung 
 
(1) Es ist untersagt, die Landschaft, Grünflächen, Wege, Beete, Pflanzen, Gebäude, 

Bänke, Spielgeräte, sowie sonstige im Geltungsbereich dieser Verordnung 
befindliche Anlagen, z. B. Hinweisschilder für die Fuldaaue, Anpflanzungen oder 
Einrichtungen zu verunreinigen. Als Verunreinigung gilt insbesondere das 
Wegwerfen oder Liegenlassen von Gegenständen und das Liegenlassen von 
Hundekot. 

 
(2) Wer entgegen dem Verbot des Absatz 1 Verunreinigungen verursacht, hat diese 

ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Die Beseitigungspflicht für 
Hundekot trifft den Tierhalter und denjenigen, der die tatsächliche Gewalt über 
das Tier ausübt. 

 
 

§ 4 
Fahrzeuge 

 
(1) Radfahren ist nur auf den Wegen und Straßen erlaubt. Das Fahren, Schieben, 

Parken und Abstellen von Kraftfahrzeugen einschließlich motorgetriebener 
Fahrräder (Mofas) ist nur auf den öffentlichen Straßen und Parkplätzen gestattet. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für motorisierte Krankenfahrstühle. 
 
 

§ 5 
Verbote 

 
(1) Das Reiten ist nicht gestattet. 
 
(2) Das Campieren zum Zwecke von Übernachtungen ist nicht gestattet. 
 
 

§ 6 
Hunde 

 
(1) Hunde sind im gesamten Geltungsbereich an der Leine zu führen. Im Wasser und 

im Uferbereich bis zum jeweils ersten Landweg sind Hunde nicht zugelassen. Auf 
den gekennzeichneten Kinderspielplätzen sind Hunde nicht zugelassen. 

 
(2) Die Anleinpflicht nach dieser Gefahrenabwehrverordnung findet auf Blindenführ- 

und Behindertenbegleithunde, Diensthunde von Behörden, insbesondere der 
Polizei, des Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bundeswehr, Hunde 
der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes, Hunde von gewerblichen 
Bewachungsdiensten, soweit der Einsatz dies erfordert, im Rahmen ihres 
bestimmungsgemäßen Einsatzes keine Anwendung. 

 
- 3 - 

- 3 - 
 
 



 
(3) Die Ge- und Verbote des Absatzes 1 treffen den Tierhalter und denjenigen, der 

die tatsächliche Gewalt über das Tier ausübt. 
 
 

§ 7 
Angeln 

 
(1) Im Naturschutzgebiet ist die Befischung der Gewässer ausgeschlossen. Die 

Grenzen des Naturschutzgebietes bestimmen sich nach der Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Fuldaaue“ vom 14. Dezember 1984 (Staatsanzeiger 1984 S. 
2673). Sie sind im Geländeplan gemäß § 1 Abs. 1 zeichnerisch dargestellt. 

 
(2) Eine Befischung ist ebenfalls von den Sandbadestränden aus nicht gestattet, 

wenn an diesen Stellen der vorgesehene Bade- und Erholungsbetrieb stattfindet. 
Gleiches gilt hinsichtlich des westlichsten Gewässerteils im Geltungsbereich 
(Gewässer im FKK-Bereich), gelegen zwischen der Damaschkestraße, der Fulda 
und der westlichen der beiden Brücken über die Wasserverbindung zum 
Hauptbadesee. 

 
(3) Das Erfordernis zum Erwerb einer fischereirechtlichen Berechtigung zum Angeln 

(Angelschein) wird durch die Absätze 1 und 2 nicht ersetzt. 
 
 

§ 8 
Brücken 

 
Es ist untersagt, von den Brücken ins Wasser zu springen. 
 
 

§ 9 
Lagerfeuer und Grillen 

 
Das Entzünden von offenen Feuern ist verboten. Grillen ist nur außerhalb des 
Uferbereichs jenseits des jeweils ersten Landweges erlaubt; hierbei sind 
handelsübliche Grillgeräte zu verwenden. Glut und Ascherückstände sind sorgfältig 
zu löschen und zu beseitigen. 
 
 

§ 10 
Veranstaltungen 

 
Veranstaltungen jeder Art bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Magistrats der 
Stadt Kassel - Umwelt- und Gartenamt -. 
 
 
 

- 4 - 
- 4 - 

 
 



 
§ 11 

Naturschutzgebiet 
 
Innerhalb des im Geländeplan ausgewiesenen Naturschutzgebiets (§ 7 Abs. 1 Satz 2 
und 3) dürfen die Wege nicht verlassen werden. 
 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1.  entgegen § 3 Abs. 1 die Landschaft, Grünflächen, Wege, Beete, Pflanzen, 
Gebäude, Bänke, Spielgeräte, sowie sonstige im Geltungsbereich befindliche 
Anlagen verunreinigt; 

2.  entgegen § 4 Abs. 1 mit Fahrrädern außerhalb von Wegen oder Straßen fährt 
oder Kraftfahrzeuge einschließlich motorgetriebener Fahrräder außerhalb 
öffentlicher Straßen oder Parkplätze fährt, schiebt, abstellt oder parkt; 

3.  entgegen § 5 Abs. 1 im Gebiet der Fuldaaue reitet; 
4.  entgegen § 5 Abs. 2 im Gebiet der Fuldaaue zum Zwecke von 

Übernachtungen campiert; 
5.  entgegen § 6 Abs. 1 als Verpflichteter gemäß § 6 Abs. 3 Hunde nicht an der 

Leine führt oder Hunde ins Wasser, in den Uferbereich oder auf die 
gekennzeichneten Kinderspielplätze lässt; 

6.  entgegen § 7 Abs. 1 im Naturschutzgebiet fischt; 
7.  entgegen § 7 Abs. 2 von den Sandbadestränden aus oder im Gewässer im 

FKK-Bereich fischt, wenn dort der vorgesehene Bade- und Erholungsbetrieb 
stattfindet; 

8.  entgegen § 8 von Brücken ins Wasser springt; 
9.  entgegen § 9 offenes Feuer entzündet, innerhalb des Uferbereichs oder auf 

anderen als handelsüblichen Grillgeräten grillt, oder wer Glut und 
Ascherückstände nicht sorgfältig löscht und beseitigt; 

10. entgegen § 11 im Naturschutzgebiet die Wege verlässt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet  

werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist die Gefahrenabwehrbehörde. 
 
 

§ 13 
Geltungsdauer 

 
Die Fuldaauen-Ordnung gilt für 20 Jahre. 
 

- 5 - 
- 5 - 

 
 



§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel - Der Magistrat - 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 
 
 



Anlage 2 
 
Neufassung Fuldaauen-Ordnung (Gegenüberstellung alte Fassung und Verordnungstext nach Anlage 1) 
 

 
alte Fassung 

 

 
Verordnungstext nach Anlage 1 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Gelände-

plan, der Bestandteil dieser Fuldaauen-Ordnung ist. Seine Gren-
ze wird ergänzend wie folgt beschrieben: 

 
Sie verläuft im Norden vom östlichen Fuldaufer in Höhe der 
Schwimmbadbrücke entlang des Fußweges in südöstlicher Rich-
tung bis zur nördlichen Wegegabelung und von dort nach Osten 
bis zur Einmündung in den Waldauer Fußweg - jeweils unter 
Einschluß der Wegeflächen -; im Osten den Waldauer Fußweg 
an seiner östlichen Seite entlang und anschließend in südlicher 
Richtung nördlich entlang des Bahndammes bis zur Damasch-
kestraße; im Südwesten entlang des östlichen Randes der Da-
maschkestraße bis zur Fulda; von dort im Westen entlang des 
östlichen Ufers der Fulda und der mit dieser verbundenen Was-
serflächen bis zur Schwimmbadbrücke. 
 

(2) Die Fuldaauen-Ordnung gilt unbeschadet der Verordnung ü-
ber die Zulassung des Gemeingebrauchs an den Gewässern 
im Bereich der Fuldaaue vom 18.07.1988. 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Gelände-

plan, der Bestandteil dieser Fuldaauen-Ordnung ist. Seine Gren-
ze wird ergänzend wie folgt beschrieben: 

 
Sie verläuft im Norden vom östlichen Fuldaufer in Höhe der 
Schwimmbadbrücke entlang des Fußweges in südöstlicher Rich-
tung bis zur nördlichen Wegegabelung und von dort nach Osten 
bis zur Einmündung in den Waldauer Fußweg an seiner östli-
chen Seite entlang und anschließend in südlicher Richtung nörd-
lich entlang des Bahndammes bis zur Damaschkestraße; im 
Südwesten entlang des östlichen Randes der Damaschkestraße 
bis zur Fulda; von dort im Westen entlang des östlichen Ufers 
der Fulda einschließlich der so genannten verlängerten Re-
gattastrecke bis zur Schwimmbadbrücke. 
 

(2)  Die Fuldaauen-Ordnung gilt unbeschadet der Verordnung ü-
ber die Zulassung des Gemeingebrauchs an den Gewässern 
im Bereich der Fuldaaue vom 18.07.1988. 
 

 



 
§ 2 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 
(1) Jeder hat sich so zu verhalten, daß kein anderer geschädigt, ge-

fährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, be-
hindert oder belästigt wird. 

 
(2) Die Verunreinigung der Landschaft einschließlich der Wege und 

der zugänglichen Einrichtungen ist untersagt. 

 
§ 2 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 
Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, ge-
fährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behin-
dert oder belästigt wird. 

 

  
§ 3 

Verunreinigung 
 
(1) Es ist untersagt, die Landschaft, Grünflächen, Wege, Beete, 

Pflanzen, Gebäude, Bänke, Spielgeräte, sowie sonstige im 
Geltungsbereich dieser Verordnung befindliche Anlagen, z. 
B. Hinweisschilder für die Fuldaaue, Anpflanzungen oder 
Einrichtungen, zu verunreinigen. Als Verunreinigung gilt 
insbesondere das Wegwerfen oder Liegenlassen von Ge-
genständen und das Liegenlassen von Hundekot. 

 
(2) Wer entgegen dem Verbot des Absatz 1 Verunreinigungen 

verursacht, hat diese ohne Aufforderung unverzüglich zu 
beseitigen. Die Beseitigungspflicht für Hundekot trifft den 
Tierhalter und denjenigen, der die tatsächliche Gewalt über 
das Tier ausübt. 
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§ 3 

Fahrzeuge 
 
(1) Radfahren ist nur auf den Wegen und Straßen erlaubt. Das Fah-

ren mit Kraftfahrzeugen einschließlich motorgetriebener Fahrrä-
der (Mofas) ist nur auf den öffentlichen Straßen und Parkplätzen 
gestattet. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Krankenfahrstühle. 

 
§ 4 

Fahrzeuge 
 
(1) Radfahren ist nur auf den Wegen und Straßen erlaubt. Das Fah-

ren, Schieben, Parken und Abstellen von Kraftfahrzeugen ein-
schließlich motorgetriebener Fahrräder (Mofas) ist nur auf den 
öffentlichen Straßen und Parkplätzen gestattet. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für motorisierte Krankenfahrstühle. 

 
§ 4 

Reitverbot 
Reiten ist nicht gestattet. 
 

 
§ 5 

Verbote 
(1) Das Reiten ist nicht gestattet. 
 
(2) Das Campieren zum Zwecke von Übernachtungen ist nicht 

gestattet. 
 

§ 5 
Hunde 

 
(1) Hunde sind im gesamten Geltungsbereich an der Leine zu füh-

ren. Im Wasser und im Uferbereich bis zum jeweils ersten Land-
weg sind Hunde nicht zugelassen. Dasselbe gilt für die gekenn-
zeichneten Kinderspielplätze. 

 
(2) Die Ge- und Verbote des Absatzes 1 treffen den Tierhalter und 

denjenigen, der die tatsächliche Gewalt über das Tier ausübt. 

 
§ 6 

Hunde 
 
(1) Hunde sind im gesamten Geltungsbereich an der Leine zu füh-

ren. Im Wasser und im Uferbereich bis zum jeweils ersten Land-
weg sind Hunde nicht zugelassen. Auf den gekennzeichneten 
Kinderspielplätzen sind Hunde nicht zugelassen. 

 
(2) Die Anleinpflicht nach dieser Gefahrenabwehrverordnung 

findet auf Blindenführ- und Behindertenbegleithunde, 
Diensthunde von Behörden, insbesondere der Polizei, des 
Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bundeswehr, 
Hunde der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes, 
Hunde von gewerblichen Bewachungsdiensten, soweit der 
Einsatz dies erfordert, im Rahmen ihres bestimmungsgemä-
ßen Einsatzes keine Anwendung. 
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(3) Die Ge- und Verbote des Absatzes 1 treffen den Tierhalter und 

denjenigen, der die tatsächliche Gewalt über das Tier ausübt. 

 
§ 6 

Angeln 
 

(1) Im Naturschutzgebiet ist die Befischung der Gewässer ausge-
schlossen. Die Grenzen des Naturschutzgebietes bestimmen 
sich nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Fulda-
aue" vom 14. Dezember 1984 (Staatsanzeiger 1984, S. 2673). 
Sie sind im Geländeplan gemäß § 1 Abs. 1 zeichnerisch darge-
stellt. 

 
(2) Eine Befischung ist ebenfalls von den Sandbadestränden aus 

nicht gestattet, wenn an diesen Stellen der vorgesehene Bade- 
und Erholungsbetrieb stattfindet. Gleiches gilt hinsichtlich des 
westlichsten Gewässerteils im Geltungsbereich (Gewässer im 
FKK-Bereich), gelegen zwischen der Damaschkestraße, der Ful-
da, dem Fuldaseitenarm und der westlichen der beiden Brücken 
über die Wasserverbindung zum Hauptbadesee. 

 
(3) Das Erfordernis zum Erwerb einer fischereirechtlichen Berechti-

gung zum Angeln (Angelschein) wird durch die Absätze 1 und 2 
nicht ersetzt. 

 

 
§ 7 

Angeln 
 
(1) Im Naturschutzgebiet ist die Befischung der Gewässer ausge-

schlossen. Die Grenzen des Naturschutzgebietes bestimmten 
sich nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Fulda-
aue“ vom 14. Dezember 1984 (Staatsanzeiger 1984 S. 2673). 
Sie sind im Geländeplan gemäß § 1 Abs. 1 zeichnerisch darge-
stellt. 

 
(2) Eine Befischung ist ebenfalls von den Sandbadestränden aus 

nicht gestattet, wenn an diesen Stellen der vorgesehene Bade- 
und Erholungsbetrieb stattfindet. Gleiches gilt hinsichtlich des 
westlichsten Gewässerteils im Geltungsbereich (Gewässer im 
FKK-Bereich), gelegen zwischen der Damaschkestraße, der 
Fulda und der westlichen der beiden Brücken über die Was-
serverbindung zum Hauptbadesee. 

 
(3) Das Erfordernis zum Erwerb einer fischereirechtlichen Berechti-

gung zum Angeln (Angelschein) wird durch die Absätze 1 und 2 
nicht ersetzt. 

 
 

§ 7 
Brücken 

 
Es ist untersagt, von den Brücken ins Wasser zu springen. 

 
 

 
§ 8 

Brücken 
 
Es ist untersagt, von den Brücken ins Wasser zu springen. 
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§ 8 
Lagerfeuer und Grillen 

 
Das Entzünden von offenen Feuern ist verboten. Grillen ist nur 
außerhalb des Uferbereichs jenseits des jeweils ersten Landwe-
ges erlaubt; hierbei sind handelsübliche Grillgeräte zu verwen-
den. Glut und Ascherückstände sind sorgfältig zu löschen und zu 
beseitigen. 

§ 9 
Lagerfeuer und Grillen 

 
Das Entzünden von offenen Feuern ist verboten. Grillen ist nur 
außerhalb des Uferbereichs jenseits des jeweils ersten Landwe-
ges erlaubt; hierbei sind handelsübliche Grillgeräte zu verwen-
den. Glut und Ascherückstände sind sorgfältig zu löschen und zu 
beseitigen. 

 
 

§ 9 
Veranstaltungen 

 
Veranstaltungen jeder Art bedürfen der Erlaubnis des Magistrats der 
Stadt Kassel - Gartenamt -. 
 

 
§ 10 

Veranstaltungen 
 
Veranstaltungen jeder Art bedürfen der vorherigen Erlaubnis des 
Magistrats der Stadt Kassel - Umwelt- und Gartenamt -. 

 
 

§ 10 
Naturschutzgebiet 

 
Innerhalb des im Geländeplan ausgewiesenen Naturschutzgebie-
tes (§ 6 Abs. 1 Satz 2 und 3) dürfen die Wege nicht verlassen 
werden. 

 
§ 11 

Naturschutzgebiet 
 
Innerhalb des im Geländeplan ausgewiesenen Naturschutzge-
biets (§ 7 Abs. 1 Satz 2 und 3) dürfen die Wege nicht verlassen 
werden. 

 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 2 Abs. 2 Landschaft, Wege oder Einrichtungen 
verunreinigt; 

 
 

 
§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 3 Abs. 1 die Landschaft, Grünflächen, Wege, 
Beete, Pflanzen, Gebäude, Bänke, Spielgeräte sowie 
sonstige im Geltungsbereich befindliche Anlagen verun-
reinigt; 
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2. entgegen § 3 Abs. 1 mit Fahrrädern außerhalb von Wegen 

oder Straßen oder mit Kraftfahrzeugen einschließlich motor-
getriebener Fahrräder außerhalb öffentlicher Straßen oder 
Parkplätze fährt; 

3. entgegen § 4 im Geltungsbereich reitet; 
4. entgegen § 5 Abs. 1 als Verpflichteter gemäß § 5 Abs. 2 Hun-

de nicht an der Leine führt oder Hunde ins Wasser, in den 
Uferbereich oder auf die gekennzeichneten Kinderspielplätze 
läßt; 

5. entgegen § 6 Abs. 1 im Naturschutzgebiet fischt; 
6. entgegen § 6 Abs. 2 von den Sandbadestränden aus oder im 

Gewässer im FKK-Bereich fischt, wenn dort der vorgesehe-
ne Bade- und Erholungsbetrieb stattfindet; 

7. entgegen § 7 von Brücken ins Wasser springt; 
8. entgegen § 8 offenes Feuer entzündet, innerhalb des Uferbe-

reichs oder auf anderen als handelsüblichen Grillgeräten 
grillt, oder wer Glut und Ascherückstände nicht sorgfältig 
löscht und beseitigt; 

9. entgegen § 10 im Naturschutzgebiet die Wege verläßt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,- 

DM geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-

zes über Ordnungswidrigkeiten ist die Ortspolizeibehörde. 
 

 
2. entgegen § 4 Abs. 1 mit Fahrrädern außerhalb von Wegen 

oder Straßen fährt oder Kraftfahrzeuge einschließlich mo-
torgetriebener Fahrräder außerhalb öffentlicher Straßen 
oder Parkplätze fährt, schiebt, abstellt oder parkt; 

3. entgegen § 5 Abs. 1 im Gebiet der Fuldaaue reitet; 
4. entgegen § 5 Abs. 2 im Gebiet der Fuldaaue zum Zwecke 

von Übernachtungen campiert; 
5. entgegen § 6 Abs. 1 als Verpflichteter gemäß § 6 Abs. 3 Hun-

de nicht an der Leine führt oder Hunde ins Wasser, in den 
Uferbereich oder auf die gekennzeichneten Kinderspielplätze 
lässt; 

6. entgegen § 7 Abs. 1 im Naturschutzgebiet fischt; 
7. entgegen § 7 Abs. 2 von den Sandbadestränden aus oder im 

Gewässer im FKK-Bereich fischt, wenn dort der vorgesehe-
ne Bade- und Erholungsbetrieb stattfindet; 

8. entgegen § 8 von Brücken ins Wasser springt; 
9. entgegen § 9 offenes Feuer entzündet, innerhalb des Uferbe-

reichs oder auf anderen als handelsüblichen Grillgeräten 
grillt, oder wer Glut und Ascherückstände nicht sorgfältig 
löscht und beseitigt; 

10. entgegen § 11 im Naturschutzgebiet die Wege verlässt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 
€ geahndet werden. 

 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-

zes über Ordnungswidrigkeiten ist die Gefahrenabwehrbehör-
de. 
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§ 12 
Geltungsdauer 

 
Die Fuldaauen-Ordnung gilt für 20 Jahre. 

 
§ 13 

Geltungsdauer 
 
Die Fuldaauen-Ordnung gilt für 20 Jahre. 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 

 
§ 14 

Inkrafttreten 
 
Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt mit dem Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

 
 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1226 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail   
info@fdp-fraktion-kassel.de 

 
Kassel, 18.02.2009 

 
 
 
Zuschüsse bei Sanierung von Privathäusern 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche eigene Unterstützung bietet die Stadt Kassel privaten Eigentümern, 
wenn diese ihre Häuser sanieren wollen? 

 
2. Kommen die Eigentümer auf die Stadt zu oder nimmt die Stadt auch von sich 

aus Kontakt zu den Eigentümern auf? 
 

3. Ist der von der Stadt Kassel im Haushaltsjahr veranschlagte Betrag gedeckelt? 
 

4. Welchen finanziellen Umfang hat die Hilfe im Jahr 2008 gehabt? 
 

5. Welche Höhe wird er voraussichtlich im Jahr 2009 haben? 
 

6. Welche darüber hinaus gehenden Bundes- oder Landesprogramme gibt es und 
welche Zielrichtung verfolgen diese? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter André Lippert 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1227 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail   
info@fdp-fraktion-kassel.de 

 
Kassel, 20.02.2009 

 
 
 
Park & Ride-Parkplätze in Kassel 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele Park&Ride Parkplätze gibt es im Kasseler Stadtgebiet/am Stadtrand 
und wo befinden sie sich? 

 
2. Wie hoch ist die Auslastung dieser Parkplätze im Einzelnen (%-Zahlen 

ausreichend)? 
 

3. In welchen Abständen erfolgt eine Prüfung der Auslastung? 
 

4. Sind diese Parkplätze kostenpflichtig oder gebührenfrei zu nutzen? 
 

5. Auf welche Art und Weise wird für die Nutzung dieser Plätze geworben und so 
diese Möglichkeit der Bevölkerung, auch aus dem Umland, bekannt gemacht? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter André Lippert 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 
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Bericht über den Verfahrensstand Hallenbadneubau 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, vor Eröffnung des Ausschreibungsverfahrens für 
einen Hallenbadneubau am Auedamm im Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Verkehr über den Stand der Planung zu berichten. 
 
Insbesondere ist zu folgenden Punkten zu berichten: 
 

1. Baugrunduntersuchung am geplanten Standort, notwendige Maßnahmen 
zur Gründung und Auftriebssicherung, sowie die zu erwartenden 
Mehrkosten für diese Maßnahmen 

2. Maßnahmen zur Hochwassersicherung sowie die Kostenschätzung für die 
Hochwassersicherung 

3. Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung des Standorts, insbesondere 
durch den ÖPNV und die zu erwartenden Kosten 

 
 
Begründung: 
 
Der Baukörper eines Hallenbades stellt sich als problematische Last im 
Schwemmboden der Aue dar, die eine aufwendige Gründung erfordert. Andererseits 
ist zugleich eine gleichfalls kostenträchtige Auftriebssicherung erforderlich. - Schon 
bei Errichtung des heutigen Freibades hatte es erhebliche Zusatzkosten dadurch 
gegeben, dass das Becken durch Grundwasserdruck aufschwamm und aufwendig 
gesichert werden musste. 
Durch die Lage im Hochwasser-Flutgebiet wäre ein Neubau gegen eindringendes 
Wasser zu schützen.  
Es steht anzunehmen, dass die hieraus resultierenden Mehrkosten einen 7stelligen 
Eurobetrag ausmachen und damit die bisherige Kostenkalkulation sprengen. Um dies 
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auszuschließen, ist bereits vor Beginn der Ausschreibung zunächst hierüber eine 
Begutachtung und Kostenschätzung zu veranlassen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1252 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail   
info@fdp-fraktion-kassel.de 

 
Kassel, 10.03.2009 

 
 
 
Platzumbenennung in Universitätsplatz 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, den Ortsbeiräten der Stadtteile Nord-Holland 
und Wesertor den Vorschlag zur Entscheidung zu unterbreiten, den 
Holländischen Platz in „Universitätsplatz“ umzubenennen. 

 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter André Lippert 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1254 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail   
fraktion@Kasseler-Linke.ASG.net 

 
Kassel, 12.03.2009 

 
 
 
Umfang der Beteiligung beim Umbau der Friedrich-Ebert-Straße 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Beabsichtigt der Magistrat die weiteren ausgearbeiteten Planungsalternativen 
der Öffentlichkeit zugängig zu machen? 

 
2. Ist eine aufbereitete Ausstellung der Planvarianten an einem öffentlich 

zugängigen Ort geplant? 
 

3. Wie soll der Umbau Planungsrechtlich abgesichert werden? 
 

4. Wie sieht die Zeitplanung bis zur Bauvollendung aus? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1255 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 

 
Kassel, 16.03.2009 

 
 
 
Fußgängerüberweg zwischen Gericht und Kino einrichten 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt,  
 
In der Frankfurter Strasse wird zwischen den Gerichtsgebäuden und dem Kino 
ein ampelgesicherter Fußgängerüberweg eingerichtet. 

 
 
Begründung: 
 
Für die wichtige Fußgängerverbindung von der Wilhelmsstrasse, Karlsplatz, 
Gerichtsgebäuden und Schöner Aussicht mit dem Abgang zur Aue fehlt eine 
Absicherung der stark frequentierten Querung des Steinwegs. 
Dieses Projekt war bereits im Haushalt 2004 verankert und verabschiedet. Erst durch 
die für alle überraschende kleinteilige Haushaltsauflage des Regierungspräsidenten 
war die Umsetzung gestrichen worden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1256 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 

 
Kassel, 16.03.2009 

 
 
 
Fuldaaue - Nutzung durch Vereine baurechtlich absichern 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, 
 
Die Planungsziele für den Bereich zwischen Auedamm und Fulda baurechtlich 
abzusichern. 
Folgende Ziele sind insbesondere zu berücksichtigen: 
− Sicherung und angemessene Erweiterung der Rudervereinsgebäude am 

Hangfuß des Auedamms 
− Freihaltung des Streifens zwischen den bestehenden Gebäuden und der 

Fulda von baulicher Nutzung aus landschaftsplanerischen und 
naturschutzfachlichen Gründen und des Hochwasserschutzes 

− Sicherstellung der Beteiligung der Gremien, Träger Öffentlicher Belange 
(TÖB) und BürgerInnen 

 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1258 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 

 
Kassel, 16.03.2009 

 
 
 
Bericht zur Entwicklungsplanung des GWG-Gebäudebestandes 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, 
 
Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr in einer Sitzung vor der 
Sommerpause 2009 über die Entwicklungsplanung des GWG-Gebäudebestands 
zu berichten. 
 
Insbesondere soll berichtet werden über: 
 
− die Sanierungsplanung mit den Zielen, der zeitlichen Umsetzung und der 

Finanzierung 
− das angestrebte Mietpreisniveau für die unterschiedlichen Standorte unter 

Berücksichtigung des Gebäudestandards 
− die angestrebte Sozialstruktur 
− Nutzungsqualität der Außenanlagen und infrastrukturelle Sozialangebote 

wie z.B. Mietergärten, Stadtteils-/ Mietertreffs, Mieterberäte, Sicherung bzw. 
Schaffung von wohnortnahen Versorgungsangeboten wie Kitas, 
Jugendeinrichtungen, Unterstützungsangebote für Ältere für ein langes 
Leben in der eigenen Wohnung 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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